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Standesinitiative zur Vere¡nfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern

Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident,
Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte und Ständeräte

Am 24. September 2015 hat der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschlossen, gestützt
auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung, eine nichtformulierte Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern mit folgendem Wortlaut
einzureichen:

Der Landraf des Kantons Basel-Landschaft ersucht die Bundesbehörden, sowohl das
Bundesgesetzvom 14. Dezember 19901 über die direkte Bundessfeuer (DBG) als auch das
Bundesgesetz vom 14. Dezember 199Ú über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden (StHG) einer generellen Vereinfachung zuzuführen Dre gesetzlichen
Grundlagen sind einfach, leicht verständlich und nachvollziehbar auszugestalten und das
Ausfüllen der Steuererklärung soll wenig Zeit und ihre Uberprüfung wenig Kontrollaufwand
erfordern.

/nsbesonde re sind Verei nfach ungen in folge nden Bereiche n umzu setze n :

o Bei der Wohneigentumsbesteuerung durch Abschaffung des Eigenmietwefts unter
gleichzeitiger Aufhebung des Hypothekarzinsenabzugs; ein angemessener
Liegenschaftsunterhaltskostenabzug soll weiterhin möglich sein.

c Bei den steuerlichen Abzugsmöglichkeiten durch Aufhebung der allgemeinen
(anorgan ischen) Abzüge.

o Bei der interkantonalen Besteuerung durch Festlegung einheitlicher Ausscheidungs- und
Bewertungsregeln, soweit keine interkantonalen Regeln durch die bundesgerichtliche
Rechtsprechung bestehen (2.8. Bestimmungen zur interkantonalen Ersatzbeschaffung von
se/bsfgenutzte m Woh n e ige ntu m).

Bei der direkten Bundessfeuer sollen allfällige durch Vereinfachungslnassnahmen entstehende
Mehrerträge durch Anpassung des Sfeuertarifs ausgeglichen werden. In Beachtung der
kantonalen Tarifhoheit sind diesbezüglich keine Vorschriften gegenüber den Kantonen zu
erlassen.
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Beg rü nd u n g der Sfandesrn iti ative

Das schu¡eizerische Sfeuersysfem hat sich trotz der Erkennfnis, dass die direkten Steuern
wegen des jährlichen Se/ösfdeklarationsverfahrens einfach und verständlich sern so//en, in die
gegenteilige Richtung bewegt. Die gesetzlichen Bestimmungen werden zunehmend technischer
und mit vielen Detailausführungen, Ausnahmen und Spezialfällen überladen. Der im Volksmund
beschriebene <<Steuerdschungel> hat sich nicht nur bewahrheitet, sondern in letzter Zeit sogar
noch verdichtet. Als letztes Beispiel dazu dient die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen
oder die vom EFD vorgeschlagene Reform zur ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung.
Diverse Standesinitiativen und Motionen wurden bereits eingereicht, die auf eine Vereinfachung
des Sfeuersysfems abzielen. Auch der Kanton Basel-Landschaft ist bestrebt, im Rahmen der
vorhandenen Möglichkeiten auf kantonaler Ebene Vereinfachungen umzusetzen, ist dabei aber
aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgaben sowohl rechtlich (StHG) als auch faktisch (DBG)
stark eingeschränkt. Mit der vorliegenden Standesinitiative soll der bundesgesetzliche Rahmen
für Vereinfachungen geschaffen werden. Sie wird beu¡ussf nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern in Form einer allgemeinen Anregung eingereicht, um den Spielraum und die
Mögl ichkeiten des Bundesges etzgebers n icht un nötig einzu schränke n.

Vereinfachungspotenzial bergen vor allem die Besteuerung des Eigenmietwerts von
selbstgenutztem Wohneigentum und diejenigen Abzüge, die nicht in direktem Zusammenhang
mit einem bestimmten Einkommensbestandteil stehen (anorganische Abzüge). Letztere sind oft
lenkungspolitischer Natur und stellen bei der Einkommensbesteuerung, bei der systemgerecht
eigentlich nur die sogenannten Gewinnungskosfen abzugsfähig sein sollten, Fremdkörper dar.
Die konkrete Ermittlung der Eigenmietwerte und deren Besteuerung als Naturaleinkommen sind
regelmässig Gegenstand von Auseinandersetzungen sowohl auf der politischen Ebene als auch
im Veranlagungsvertahren. Die Besteuerung a/s so/ches wird nicht verstanden, weil kein
effektiver Einkommenszufluss stattfindet. Die Akzeptanz hält sich in engen Grenzen und die
Eigenmietwertbesteuerung wird nur deswegen toleriert, weil durch die Abzugsmöglichkeiten
häufig eine negative Liegenschaftsrechnung resultiert. Aber auch bei der interkantonalen
Sfeuerausscheidung sind Vereinfachungen und Kärungen notwendig, da trotz der
bundesgerichtlichen Ausscheidungsregeln noch Lücken bestehen, die das Sysfem
unübersichtlich und kompliziert machen. Mit einheitlichen Bewertungsregeln und der Regelung
der Ersatzbeschaffung von se/bsf genutztem Wohneigentum über die Kantonsgrenze könnte
bereits ein grosser Beitrag geleistet werden.

Die Umsetzung von Vereinfachungsmassnahmen, rnsþesondere der Verzicht auf anorganische
Abzüge, dürfte zu zusätzlichem Steueraufkommen führen. Dieser Effekt rsf bei der direkten
Bundessteuer durch die Anpassung des Steuertarifs zu kompensieren.
Vereinfachungsrnassnahmen sollen nicht zu einer offenen oder versteckten Steuererhöhung
führen. Gegenüber den Kantonen können in Beachtung der kantonalen Tarifautonomie
hingegen keine diesbezüglichen Vorschriften erlassen werden.

Der Landrat bittet Sie, der Standesinitiative zuzustimmen

Mit freundlichen Grüssen
lm Namen des Landrates
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